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Vorwort 

Eine weitere Arbeit zu dem so v ie l diskutierten Problem der Grund-
rechtsgeltung im Privatrecht bedarf  der Rechtfertigung. M i t der fol-
genden Darstellung ist nicht beabsichtigt, den Stand der Meinungen 
erneut möglichst vollständig zu summieren, kritisch durchzumustern 
und hierbei mi t mehr oder weniger Variation eine umfassende eigene 
Meinung zu entwickeln. Vielmehr soll ein Tei l aus dem ganzen Kom-
plex herausgelöst und versuchsweise in eine andere historische Per-
spektive gerückt werden. Der Gedanke, der hierbei im Hintergrund 
steht, sei nicht verschwiegen: daß eine solche Herauslösung sinnvoll, 
ja notwendig ist, und daß damit indirekt zur Entwirrung des Gesamt-
komplexes beigetragen werden kann. Thema der folgenden Unter-
suchung w i rd somit die Stellung des Arbeitsverhältnisses im Ver-
fassungssystem sein. Es w i r d einleuchten, daß ein solches Thema nicht 
allein an Hand des gegenwärtigen Rechtszustandes abgehandelt wer-
den kann. So werden historische und theoretische Erörterungen nötig, 
für die ich im voraus um Geduld bitte; sie werden manchmal recht 
entlegen, grundsätzlich oder detaill iert, manchmal andererseits skiz-
zenhaft wirken. Ich hoffe  aber, im Gang der Untersuchung klar 
machen zu können, warum sie notwendig sind, oder wenigstens eine 
gewisse Übersicht über die Fragen erleichtern. 

Einige Bemerkungen zur Zitierweise: die historischen Quellen sind 
häufig wörtl ich angeführt,  ebenso aber auch eine Reihe jetzt geltender 
Gesetzesbestimmungen, wei l man häufig den Wortlaut vor Augen 
haben muß, um sich ein plastisches B i ld zu machen. Aus ähnlichen 
Gründen werden eine Reihe klassischer Abhandlungen, so etwa die 
Werke von Hobbes, Locke, Rousseau, nicht nach wissenschaftlichen 
Gesamtausgaben, sondern nach verbreiteten Handausgaben, zitiert. 
Hervorhebungen innerhalb der Zitate stammen von mir. Die Ti tel 
der zitierten Texte sind i n den Anmerkungen regelmäßig nur stich-
wortart ig bezeichnet; für die vollständige Angabe kann das Literatur-
verzeichnis verglichen werden. 

Die gegenwärtige Li teratur zum Thema habe ich aus der Absicht 
heraus, einen Diskussionsbeitrag in neuer Richtimg zu liefern, ohne 
Rücksicht auf Vollständigkeit nur dann zitiert, wenn es für die Dar-
stellung wichtig erschien. Eine weitere Beladung des Textes oder der 
Anmerkungen mi t Literaturvergleichen, Abgrenzungen und Polemik 
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würde zur Sache kaum etwas beitragen und vom Gedankengang ab-
lenken. 

Die Rechtsprechung ist, wie bei einer detaill ierten Darstellung kaum 
vermeidbar, gelegentlich krit isch behandelt. Die K r i t i k soll aber immer 
mt der Einschränkung verstanden sein, daß ich mi r über die Gerechtig-
keit des Ergebnisses im Einzelfall kein Urtei l anmaße. Dies wäre 
schon bei den häufig sehr dürft igen Sachverhaltsangaben gewagt; es 
ist auch nicht der eigentliche Gegenstand wissenschaftlicher Bearbei-
tung. Die Rechtsgedanken aber, die zur Begründung der Entscheidun-
gen dienen, gehen über den Einzelfall hinaus i n den Zusammenhang 
der allgemeinen Rechtsentwicklung über und müssen sich deshalb 
systematischer K r i t i k stellen. 

Die Arbeit hat i m Sommer 1963 der Juristischen Fakultät der Uni-
versität Heidelberg als Dissertation vorgelegen. Sie ist nochmals über-
arbeitet und auf neueren Stand gebracht worden. Meinem verehrten 
Lehrer, Herrn Prof.  Dr. Ernst Forsthoff,  möchte ich an dieser Stelle 
für die Betreuung der Dissertation wie auch für die vielfältige wissen-
schaftliche Anregung und Belehrung danken, ohne die diese Arbeit 
nicht möglich gewesen wäre. 

Heidelberg, im September 1964 
Dieter  Conrad 
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§ 1 Fragestellung 

I m Arbeitsrecht ist zuerst das Bedürfnis aufgetreten, einzelne 
Grundrechte auch gegen Privatpersonen geltend zu machen. Auf das 
Arbeitsrecht bezieht sich die einzige Bestimmung im Verfassungstext, 
die eine solche erweiterte Geltung ausdrücklich vorschreibt 1. Und es 
ist die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte, i n der nach diesem Krieg 
die Frage auch für andere Grundrechte aufgeworfen  und überwiegend 
bejaht wurde. Inzwischen w i rd nun aber längst das Problem für das 
Privatrecht ganz allgemein erörtert, ohne daß die Zäsur, welche die 
Verfassungstexte nahelegten, beachtet oder bewußt beseitigt worden 
wäre2. Selbstverständlich ist das nicht, denn überwiegend hält man 
heute das Arbeitsrecht für ein vom bürgerlichen Recht unterschiede-
nes Sondergebiet, das zahlreiche öffentlich-rechtliche  Elemente ent-
hält3 . Zu der Ausweitung der Diskussion mag beigetragen haben, daß 
der BGH zu einem frühen Zeitpunkt das allgemeine Persönlichkeits-
recht aus den Ar t . 1 und 2 GG mi t Selbstverständlichkeit und ohne 
auf den Streitpunkt einzugehen, herleitete4; wichtiger ist vielleicht 
noch, daß die Begründung, die für die erweiterte Grundrechtsgeltung 
vorzugsweise gegeben w i rd — nämlich: in den Grundrechten sei ein 
Kreis oberster Werte menschlichen Miteinanders ausgesprochen, in 
deren Zeichen die Gemeinschaft sich auf allen Lebensgebieten zu-
sammenfinden und an denen sie alle ihre Ordnungen orientieren 
solle5 — daß eine solche Konzeption die Beschränkung auf einzelne 
Rechtsgebiete ausschließt. 

1 Art. 9 I I I GG. In der Weimarer Verfassung Art 11812 und Art 159 2. 
2 Beispielsweise seien die Titel einiger neuerer Veröffentlichungen  zu 

diesem Thema genannt: W. Reimers, Die Bedeutung der Grundrechte für 
das Privatrecht (1959); W. Geiger, Die Grundrechte in der Privatrechts-
ordnung (1960); W. Leisner, Grundrechte und Privatrecht (i960). Symptoma-
tisch etwa auch die Argumentation von Hildegard Krüger in einer Abhand-
lung über Gewissensfreiheit im Arbeitsrecht (RdA 1954 S. 365 ff.,  auf S.372): 
„Beherrscht der Grundsatz der Gewissensfreiheit auch das Privatrecht.. 
so güt er natürlich  auch im Arbeitsverhältnis." 3 Vgl. Art. 157 II , Art. 7 Ziff . 1 und 9 WRV; Art. 74 Ziff. 1 und 12 GG; 
BVerfG 7, 342 v. 22. April 1958 (über die Gültigkeit landesrechtlicher Ur-
laubsgesetze); A. Hueck, Lehrbuch I §1V (S.6); Nikisch, Lehrbuch I §6; 
U.Koebel, JZ 1961, 523; Th. Mayer-Maly, JZ 1961, 205 ff.  geht von der 
Trennung aus, auch wenn er sie mildern will. 

4 BGH 13, 334 v. 25. Mai 1954. 
6 Diese Begründung macht sich, bei aller Vorsicht in der praktischen 

Auswertung, auch das BVerfG im Lüth-Urteil (BVerfG 7, 198 vom 15. Jan. 
1958) zu eigen: „Ebenso richtig ist aber, daß das GG, das keine wertneutrale 
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Vielleicht sollte man aber doch noch einmal den Hinweisen nach-
forschen, die Verfassungstext und Rechtsentwicklung geben, und nach 
der Sonderrolle des Arbeitsrechts bei der Entwicklung der Grund-
rechte fragen, nach den besonderen Konflikten und Schutzbedürftig-
keiten, die hier zuerst die Rechtsfortbildung herausgefordert  haben. 
Bei einem solchen Verfahren  darf  man hoffen,  plastischer zu sehen, 
wo eigentlich das praktische, das Gerechtigkeitsbedürfnis  für die An-
wendung von Grundrechten gegen Privatpersonen liegt; man darf 
hoffen,  hier eine einigermaßen verläßliche Basis für systematische 
Konstruktionen zu finden. Dies ist mi t der folgenden Untersuchung 
beabsichtigt. Es w i rd deshalb zunächst ein Überblick gegeben, in 
welchen arbeitsrechtlichen Streitigkeiten bisher Grundrechte eine 
Rolle gespielt haben, um welche Grundrechte es sich handelt, und 
gegen welche Arten von Beeinträchtigungen sie zu schützen waren. 

Ordnung sein will, in seinem Grundrechtsabschnitt auch eine objektive 
Wertbetonung (sie) aufgerichtet hat und daß gerade hierin eine prinzipieUe 
Verstärkung der Geltungskraft der Grundrechte zum Ausdruck kommt 
Dieses Wertsystem,  das seinen Mittelpunkt in der innerhalb der sozialen 
Gemeinschaft sich frei entfaltenden menschlichen Persönlichkeit und ihrer 
Würde findet, muß als verfassungsrechtliche  Grundentscheidung für  alle 
Bereiche des Rechts gelten;.. 



A. Darstellung des gegenwärtigen Rechtszustandes 
und systematische These 

I . Entwicklung von 1918 bis 1945 

§2 A r t 118 I 2 WRV 

Die Weimarer Reichsverfassung enthielt zwei Bestimmungen, die 
Grundrechten auch in Arbeitsverhältnissen Wirk img verschaffen  soll-
ten. Ar t . 11812e und Art . 1597. Diese Bestimmungen waren neu im 
deutschen Recht. Systematisch die wichtigere ist die Garantie der 
freien Meinungsäußerung, denn sie sicherte ein allgemeines Freiheits-
recht besonders i m Arbeitsrecht 8 und betraf nicht eine von vornherein 

6 Art 1181 WRV: „Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb der Schranken 
der allgemeinen Gesetze seine Meinung durch Wort, Schrift, Druck, Bild 
oder in sonstiger Weise frei zu äußern. An diesem Rechte darf ihn kein 
Arbeits- oder Anstellungsverhältnis hindern, und niemand darf ihn be-
nachteiligen, wenn er von diesem Rechte Gebrauch macht" 

7 Art 159 WRV: „Die Vereinigungsfreiheit  zur Wahrung und Förderung 
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ist für jedermann und für alle 
Berufe gewährleistet Alle Abreden und Maßnahmen, welche diese Freiheit 
einzuschränken oder zu behindern suchen, sind rechtswidrig." 

8 Dies ist nach Wortlaut und Entstehungsgeschichte ihr Hauptzweck. Der 
ursprüngliche Antrag des Abgeordneten Dr. Sinzheimer im Verfassungs-
ausschuß war überhaupt auf das Arbeitsrecht beschränkt gewesen. Erst auf 
einen Zusatzantrag des Abgeordneten Katzenstein war dann der Passus 
„und kein Arbeitgeber darf ihn benachteiligen" durch die jetzige Fass\mg 
„und niemand darf ihn benachteiligen" ersetzt worden. Katzenstein er-
läuterte, es gebe außer den Arbeitgebern noch andere soziale Machthaber, 
z. B. die Hauswirte, und vor allem denke er dabei an die anderen Arbeiter, 
die ihren Arbeitsgenossen wegen politischer Betätigung usw. durch Boykott 
und ähnliche Maßregeln beeinträchtigen könnten (vgl. Verhandlungen der 
Verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung Bd. 336, Anlage zu 
den stenogr. Berichten Nr. 391, mündlicher Bericht des 8. Ausschusses über 
den Entwurf einer Verfassung des Deutschen Reiches, S. 376 f.). Der Garantie 
eines Grundrechts im Arbeitsrecht ist also eine allgemeine „Drittwirkungs"-
klausel, obendrein in zu weiter Fassung, angehängt worden — ein verrä-
terisches Verfahren.  Soweit bekannt, hat denn auch die Ausweitimg später 
keine Rolle gespielt; praktisch ist es bei der Beschränkung auf Arbeit-
geber verblieben. Die Fälle der „Druckkündigung" kommen juristisch zur 
Sprache ja ebenfalls bei der Kündigungsbefugnis des Arbeitgebers. Von 
den anderen Fällen des Privatrechts war bald keine Rede mehr. Hellwig 
(S. 58) schränkte die Bestimmung entsprechend dem ursprünglichen Motiv 
auf Fälle ungewöhnlicher materieller Abhängigkeit einer Partei von der 


